
 
 Auf vielfachen Wunsch habe ich hier die wichtigsten Informationen zusammengetragen. 

Fragen wie : 
 

Was ist beim Erwerb eines Vogels zu beachten, der unter das  
Bundesartenschutzgesetz gestellt ist? 

Welche europäischen Vogelarten fallen darunter? 
Wo finde ich entsprechende Liste? 

 
werden beantwortet 

 
1. Beim Kauf sollte auf die Unversehrtheit des Pflichtkennzeichens (Ring) geachtet 

werden. Der Ring sollte auch den empfohlenen Durchmesser entsprechen. 
Keinesfalls sollte er vom Fußring ohne Probleme abziehbar sein. Selbstverständlich 
aber auch nicht zu eng anliegen, so dass er ggf. später einwachsen könnte. 

 
2. Den Vogel bitte nur mit Herkunftsnachweis abgeben bzw. erwerben.  

Dies kann formlos in einem vom Verkäufer erstellten Schreiben bestätigt werden. 
Wichtig, er sollte vom Vorbesitzer/Züchter unterschrieben sein.  
Entsprechende Formulare sind beim BNA erhältlich oder  werden hier als PDF zum 
download angeboten. (Für offen beringte Vögel muss der Verkäufer eine 
Ausnahmegenehmigung für dieses Tier vorlegen können und diese beim Erweb des 
an den Käufer weitergeben. Diese Ausnahmegenehmigung wird ausschließlich von 
den Behörden ausgegeben!) 

 
3. Ist man nun glücklicher Besitzer eines solchen Meldepflichtigen Vogels (z.B. Stieglitz) 

muss dieser der entsprechenden Behörde gemeldet werden. Wo genau, ist leider 
bundesweit unterschiedlich. Für Baden-Württemberg sind die Höheren 
Naturschutzbehörde des jeweiligen Regierungspräsidiums zuständig.  
Eine besondere Haltegenehmigung ist seit Juli 1984 nicht mehr erforderlich 

 
4. Oft reicht es eine Kopie vom Herkunftsnachweis per Fax oder Post an die 

entsprechende Behörde zu senden. Am besten man klärt die genau Vorgehensweise 
vorher telefonisch mit den Beamten der Behörde ab. 

 
5. Abgänge, z.B. durch Weitergabe, Tod usw. sind den Behörden umgehend zu melden. 

  
6. Nachzuchten sind mit entsprechenden Pflichtringen zu versehen. Dieser erhält man 

als nicht organisierter Züchter direkt über den BNA  oder als Mitglied über einen der 
angeschlossenen Züchterverbände. Eine detaillierte Liste der wichtigsten Verbände 
finden Sie anschließend.  Eigene Nachzuchten sind ebenfalls kurz nach der 
Beringung zu melden. Andere Vorgehensweisen sind bitte immer mit den Behörden 
abklären. 

 
 
 

Auf Vollständigkeit und Richtigkeit wird keine Garantie gegeben 
 

www.the-birdhouse.de 



Die  wichtigsten Ansprechpartner: 
 
Bundesamt für Naturschutz 
Konstantinstr. 110 
53179 Bonn 
 
Juristische Fragen:  Tel.: 0228 / 8491-1360 
Fachliche Fragen: Tel.: 0228 / 8491-1423 
 
 
Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V. 
Ostendstrasse 4 
76707 Hambrücken 
Tel. 0702555 / 2800 
 
 
Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V. 
Postfach 1168 
71501 Backnang  
Tel. 07191 / 82439 
 
 
Deutscher Kanarien- und Vogelzüchterbund e.V. (DKB) 
Dieter Wirges 
Oberdorf 19  
64572 Büttelbronn 
Tel. 06152 / 927851 
 
 
Bund Deutscher Waldvogelpfleger e.V.  (WVP) 
Redenstrr. 28c 
45966 Gladbeck 
Tel. 02043 / 52979 
 
 
Bund Deutscher Waldvogelzüchter e.V. 
Böhlener Str. 2 
04416 Markkleeberg 
Tel. 0341 / 3581430 
 
 
Internationaler Cardueliden Club 1980 e.V. (ICC) 
Roland Dominsky 
Keilbrunnen 18 
91361 Pinzberg 
Tel. 09191 / 60389 
 
Verband Deutscher Waldvogelpfleger und Vogelschützer e.V. (VDW) 
Monestr. 25 
76669 Bad Schönbornn 
Tel. 07253 / 7433 



An diese Behörden wird jeweils gemeldet bzw. sie sind Ansprechpartner die Ihnen 
die Meldestelle nennen können: 
 
 
 
Baden-Württemberg 
 
Baden 
Regierungspräsidium  
Höhere Naturschutzbehörde 
Karlsruhe 
Schloßplatz 1 – 3 
76131 Karlsruhe 
 
Breisgau 
Regierungspräsidium 
Freiburg 
79083 Freiburg i. Br 
 
 
Hohenzollern 
Regierungspräsidium 
Tübingen 
Konrad-Adenauer-Str. 20 
70072 Tübingen 
 
Württemberg 
Regierungspräsidium 
Höhere Naturschutzbehörde 
Stuttgart 
Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart 
 
Bayern (unendlich lange Liste, bitte Zuständige Behörde hier erfragen) 
Bayrisches Landesamt für 
Umweltschutz 
Rosenkavalierplatz 3 
D - 81925 München 
 
 
Berlin 
Senatsverwaltung für 
Umweltschutz 
Stadtentwicklung und 
Technologie 
- Oberste 
Naturschutzbehörde - 
Postfach 
10173 Berlin 
 
 



Brandenburg 
 
Landesumweltamt 
Brandenburg 
Berliner Straße 21 – 25 
14467 Potsdam 
 
Freie Hansestadt Bremen  
Der Senator für und 
Verkehr 
- Oberste 
Naturschutzbehörde - 
Ansgdritorstraße 2 
28195 Bremen 
 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Umweltbehörde Hamburg 
- Naturschutzamt - 
Billstraße 84 
20539 Hamburg 
 
Mecklenburg-Vorpommern 
Landesamt für Umwelt 
und Natur 
Abt. Naturschutz 
Wampener Straße 
17498 Neuenkirchen 
 
Niedersachsen 
Landesamt für Ökologie 
Postfach 101062 
31135 Hildesheim 
 
Nordrhein-Westfalen (in der Regel die Kreise, bitte genaueres hier erfragen) 
Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und 
Forsten/ Landesamt für 
Agrarordnung 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 10 10 52 
45610 Recklinghausen 
 
Rheinland-Pfalz (in der Regel die Kreise, bitte genaueres hier erfragen) 
Ministerium für Umwelt 
und Forsten Rheinland-Pfalz 
Abt. 102, Referat 1022 
Kaiser-Friedrich-Straße 7 
55116 Mainz 
 



Saarland (die Kreise, bitte genaueres hier erfragen) 
Ministerium für Umwelt, 
Energie und Verkehr 
- Oberste 
Naturschutzbehörde - 
Hardenbergstr. 1 
66119 Saarbrücken 
 
Sachsen 
Regierungspräsidium 
Chemnitz 
Altchemnitzer Straße 41 
09105 Chemnitz 
 
Regierungspräsidium Dresden 
Stauffenbergallee 2 
01099 Dresden 
 
Regierungspräsidium Leipzig 
Braustraße 2 
04107 Leipzig 
 
Sachsen-Anhalt 
Landesamt für Umweltschutz 
Kontrollaufgaben des 
Artenschutzes/ CITES-Büro 
Zerbster Straße 7 
D – 39264 Steckby 
 
 
Schleswig Holstein 
Landesamt für Natur und 
Umwelt 
des Landes Schleswig- 
Holstein 
Abt. Naturschutz und 
Landschaftspflege 
Hamburger Chaussee 25 
24220 Flintbek 
 
Stadt Flensburg und den Kreis Schleswig- Flensburg: 
Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Flensburg 
Schiffbrücke 66 
24939 Flensburg 
 
Kreis Dithmarschen: 
Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Heide 
Berliner Straße 19 
25746 Heide 



Kreis Nordfriesland: 
Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Husum 
Herzog-Adolf-Straße 1 
25813 Husum 
 
Stadt Neumünster und die Kreise Steinburg: 
Pinneberg und Segeberg: 
Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Itzehoe 
Breitenburger Straße 25 
25524 Itzehoe 
 
Stadt Kiel und die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön: 
Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Kiel 
Sophienblatt 50 a 
24114 Kiel 
 
Hansestadt Lübeck und die Kreise Stormarn, Herzogtum 
Lauenburg und Ostholstein 
Amt für Land- und 
Wasserwirtschaft Lübeck 
Am Bahnhof 12/14 
 
 
Thüringen: 
 
Thüringer Ministerium für 
Landwirtschaft, 
Naturschutz und Umwelt 
- Oberste Naturschutzbehörde 
-Postfach 1003 
99021 Erfurt 
 
oder  
 
Thüringer 
Landesverwaltungsamt 
Abt. Umwelt und 
Landesplanung 
Carl-August-Allee 2 
99423 Weimar 
 
 


